
737 Rüstungskontrolle

Die R. haben über ihre Arbeit 
vor ihren Wählern zu berichten. 
Zum R. kann jeder Bürger der 
DDR gewählt werden, der die 
gesetzlichen Anforderungen hin
sichtlich seiner Persönlichkeit er
füllt, das Wahlrecht besitzt und 
mindestens 25 Jahre alt ist. Der 
Berufs-R. hat außerdem eine ju
ristische Ausbildung nachzuwei
sen. R. können abberufen wer
den, wenn sie gegen die Ver
fassung oder die Gesetze versto
ßen oder ihre Pflichten gröb- 
lichst verletzen. Es gibt R. des

Obersten Gerichts, der Bezirks
und Kreisgerichte sowie der Mi
litärgerichte. Vorsitzende der Se
nate des Obersten Gerichts, der 
Bezirks- oder der Militärober
gerichte tragen die Bezeichnung 
Ober-R.

Rundfunk —>- Massenkommunika- 
tionsmittel

Rüstungsbegremung -> Abrü
stung

Rüstungskontrolle -* Abrüstung


